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Merkblatt / Information 

Abräumung von Grabstätten in den Ortsteilen (Ortsteilfriedhöfe) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Abstimmung mit den Ortsverwaltungen bietet die Friedhofsverwaltung (TBO)  
künftig die Abräumung von Grabstätten auch auf den Ortsteilfriedhöfen an.  
 
Gerne nehmen wir hierzu Ihren Antrag /Auftrag an. Beachten Sie bitte dabei die jährlich 
angebotenen Termine: 
  

� Frühjahr Abräumtermin  
Stichtag 01.März  
Abräumung innerhalb ca. 6 Wochen, längstens bis ca. 12. April  

  
� Herbst Abräumtermin  

Stichtag 01.September  
Abräumung innerhalb ca. 6 Wochen, längstens bis ca. 12. Oktober  

 
� Spätere, nach dem oben angegebenen Stichtag Termin, eingehende Anträge / Auf-

träge werden automatisch zum nächstfolgenden Termin bearbeitet. 
� Bis zum vorgenannten Abräumtermin sind die Gräber in gepflegtem Zustand zu halten. 
� Persönliche Grabausstattungen (Weihwasserkessel / Grablichter etc. und Pflanzen) 

können zum Abräumtermin selbst entfernt werden.  
� Die nach obigem Zeitpunkt auf dem Grab verbliebenen, nicht entfernten Ausstat-

tungsgegenstände - Stauden, Blumen u.a. - sowie das Grabmal und die Einfassung 
gehen in das Eigentum der Stadt / Friedhofsverwaltung über; dieser obliegt keine 
Aufbewahrungspflicht für Grabausstattungen.  

� Über die bevorstehende Abräumung der Grabstätte erfolgt keine weitere gesonderte 
Nachricht durch die Friedhofsverwaltung.  

 
Abräumung von Reihengräber (1x jährlich im Frühjahr) 
Die Verlängerung von Reihengrabstätten entspricht nicht der Friedhofsordnung und ist 
daher aus gesetzlichen Gründen ausgeschlossen. Reihengräber können daher nur der 
"Reihe" nach oder in kompletten Grabreihen abgeräumt werden. Abgeräumt werden 
Gräber mit Nutzungslaufzeit bis einschließlich Jahresende 31.12. Diese Gräber werden 
zum nächstfolgenden Abräumtermin im Frühjahr (Stichtag 01.März) von der Fried-
hofsverwaltung abgeräumt.  
 
Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich gerne an uns wenden. 
Ihre Friedhofsverwaltung 

Abteilung Friedhöfe 
Telefon 0781 / 9276500


